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Dringlichkeitsantrag

des NEOS Landtagsklub (Erstantragstellerin KO LA Birgit Obermüller)
betreffend: Mehr Kontrollrechte für Gemeinderäte bei ausgelagerten Gesellschaften

Der Landtag wolle beschließen:
“Die Tiroler Landesregierung wird ersucht zu prüfen und dem Tiroler Landtag eine entsprechende Gesetzesnovelle vorzulegen, mit der die Kontroll- und Informationsrechte der Gemeinderäte gegenüber ausgegliederten Gesellschaften von Gemeinden gestärkt werden. Ziel einer solchen Reform soll es sein sicherzustellen, dass Gemeinderäte auch bei Gemeindebeteiligungen und ausgelagerten Gesellschaften, an denen eine Gemeinde unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, über ausreichende Informations-, Einsichts- und Kontrollrechte verfügen, um ihre demokratische Kontrollfunktion wirksam wahrnehmen zu können.”

Zuweisungsvorschlag:
Bei Nichtzuerkennung der Dringlichkeit möge der Antrag gem. § 27 Abs.3 GO-LT dem Ausschuss für Wohnen, Raumordnung, Rechts- und Gemeindeangelegenheiten zugewiesen werden.

Begründung:
Gemeinden nehmen ihre Aufgaben zunehmend nicht mehr ausschließlich innerhalb der klassischen Gemeindeverwaltung wahr, sondern lagern einzelne Tätigkeitsbereiche in Gesellschaften aus, etwa in Form von GmbHs oder anderen Beteiligungsmodellen. Solche Konstruktionen können organisatorische und wirtschaftliche Vorteile bieten, führen jedoch auch dazu, dass wichtige Entscheidungen und finanzielle Risiken außerhalb der unmittelbaren Gemeindeverwaltung entstehen. Vergleichbar mit Landesgesellschaften, in die der Landtag auch nur begrenzte Ensichtmöglichkeiten haben. Während der Gemeinderat als oberstes Organ der Gemeinde grundsätzlich eine zentrale Kontrollfunktion gegenüber der Gemeindeverwaltung wahrnimmt, sind seine Informations- und Kontrollmöglichkeiten gegenüber ausgelagerten Gesellschaften oft eingeschränkt. Dadurch kann es zu Situationen kommen, in denen wesentliche finanzielle Entwicklungen oder wirtschaftliche Risiken erst sehr spät oder unzureichend sichtbar werden.
Ein besonders deutliches Beispiel dafür bietet die Situation rund um Beteiligungen der Gemeinde Matrei in Osttirol, bei der Entwicklungen in gemeindenahen Strukturen zu erheblichen politischen und finanziellen Diskussionen geführt haben. Dieser Fall hat gezeigt, wie wichtig transparente Strukturen, klare Verantwortlichkeiten und effektive Kontrollmöglichkeiten für die gewählten Gemeinderäte sind.
Gerade wenn Gemeinden wirtschaftliche Tätigkeiten über ausgelagerte Gesellschaften organisieren, ist es entscheidend, dass die demokratisch gewählten Vertreterinnen und Vertreter im Gemeinderat weiterhin in der Lage sind, ihre Kontroll- und Aufsichtsfunktion umfassend wahrzunehmen. Dazu gehören insbesondere klare Informationsrechte, Einsichtsmöglichkeiten in relevante Unterlagen sowie regelmäßige Berichterstattungspflichten gegenüber dem Gemeinderat.
Eine entsprechende Weiterentwicklung der Tiroler Gemeindeordnung 2001 könnte dazu beitragen, Transparenz und demokratische Kontrolle bei gemeindenahen Gesellschaften zu stärken und das Vertrauen der Bevölkerung in die kommunale Entscheidungsstruktur weiter zu festigen.
Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, die rechtlichen Rahmenbedingungen so anzupassen, dass Gemeinderäte auch bei ausgelagerten Gemeindegesellschaften über wirksame Kontrollrechte verfügen. 
Die Dringlichkeit ergibt sich aus der Tatsache, den Gemeinderäten möglichst rasch umfassende Kontroll- und Einsichtrechte zur Verfügung gestellt werden.  

Innsbruck, am 13. März 2026
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